
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/1/16 91/09/0175
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.01.1992

Index

L24009 Gemeindebedienstete Wien

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §43 Abs1;

BDG 1979 §43 Abs2;

DO Wr 1966 §19 Abs1;

DO Wr 1966 §19 Abs2;

DO Wr 1966 §76 Abs1;

DO Wr 1966 §76 Abs2;

DO Wr 1966 §76 Abs4;

Rechtssatz

Ausf dazu, daß im Beschwerdefall der Lohnschlächter dadurch, daß er Abfall;eisch, welches er nach dem ihm erteilten

Auftrag der Tierkörperverwertung zuzuführen gehabt hätte, zu seinem eigenen Vorteil durch Verkauf an verschiedene

Fleischhauer in den Verkehr gebracht hat, gegen seine Amtspflicht verstoßen hat.
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